
 

Anfrage der LAbg. KO Johannes Gasser‚ MSc Bakk. BA ‚ LAbg. Garry Thür‚ 
lic.oec.HSG und LAbg. Fabienne Lackner, NEOS 
 
Herrn Landesrat Mag. Marco Tittler 
Herrn Landesrat Christian Gantner 
Landhaus 
6900 Bregenz 
 
 

Bregenz, am 09.01.2024 
 
 
Anfrage gem. § 54 der GO des Vorarlberger Landtages: 
Wann schafft die Regierung die versprochene Transparenz bei den Corona-
Wirtschaftshilfen? 
 
 
Sehr geehrte Herren Landesräte, 
 
die Ankündigung der Landesregierung bei der Pressekonferenz zu “Vorarlberg transparent” 
war wie immer groß. Man wolle neue Maßstäbe in Sachen Transparenz setzen, so 
Landeshauptmann Wallner und Landesrat Zadra. Der Landeshauptmann sprach in Sachen 
Transparenz gar von “österreichweiter Vorreiterrolle”.1 Dem vorangegangen ist ein Skandal-
Rechnungshofbericht, der völlig intransparente Auftragsvergaben im Umfeld von LH Wallner 
und Landesrat Gantner dokumentierte.2  
Förderungen, Vergaben und Regierungsbeschlüsse sind nun seit letztem Jahr abrufbar. Wir 
NEOS sind froh, dass die Landesregierung endlich der Forderung der Opposition 
nachgekommen ist. Was bisher unbemerkt blieb, ist die Tatsache, dass die vollmundig 
angekündigte Transparenzoffensive eine mit angezogener Handbremse ist. Denn die 
großzügigen Förderungen der Vergangenheit - insbesondere während der Corona-Pandemie 
- sind noch immer nicht öffentlich abrufbar. Der Nationalrat hat bereits im Oktober 2022 
beschlossen, dass alle Coronahilfen an Unternehmen über 10.000 Euro und an NGOs über 
1.500 Euro auf https://transparenzportal.gv.at/tdb/tp/startpage für Jedermann und Jedefrau 
online abrufbar sind.3  
 
Warum die Landesregierung bisher säumig ist, ist uns unverständlich, denn es sind Millionen 
an Steuergeldern in Form von Corona-Förderungen geflossen und die Bürger:innen haben 
einen Anspruch darauf zu erfahren, was mit ihrem Geld passiert ist. 
Schon bei der Pressekonferenz im Juni 2022 sprachen Landeshauptmann Wallner und 
Landesrat Gantner von einem Unterstützungspaket von 15 Mio. Euro für den Tourismus, mit 
den veranschlagten Mitteln aus dem Budget wolle man insgesamt 26 Mio Euro an den 
Tourismus auszahlen. Gantner sprach gar vom größten Hilfspaket für eine einzelne Branche. 
 

 
1 https://presse.vorarlberg.at/land/public/Land-Vorarlberg-setzt-neue-Ma-st-be-in-Sachen-Transparenz 
2 https://www.derstandard.at/story/2000139087461/neue-skandale-aus-vorarlberg-auftragsvergabe-am-rande-
von-veranstaltung 
3 https://www.bmf.gv.at/presse/pressemeldungen/2022/Oktober/corona-hilfen.html 
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Laut der Anfragebeantwortung 29.01.185 wurden neben der “Investitionsprämie zum 
Wiederhochfahren der gewerblichen Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe und zur För-
derung regionaler Wertschöpfungsketten“, eine Reisebusförderung, eine Reisebüroförderung, 
Mikrokredite, Beratungszuschüsse, ein vorgezogener Zuschuss für Nahversorger und 
Zahlungen aus dem mit der Wirtschaftskammer gemeinsam betriebenen COVID-19 Unter-
stützungsfonds ausgezahlt. Auf transparezportal.gv.at findet sich außerdem noch eine 
COVID-19 Sonderprojektförderung zur Förderung von innovativen Projekten im Bereich 
Wirtschaft, die einen Beitrag zur Bewältigung der Covid-19-Krise leisten können.4  
Diese Auflistung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Recherche für diese Anfrage 
war extrem erschwert, da die korrespondierenden Förderrichtlinien zu den oben genannten 
Förderungen von der Homepage des Landes gelöscht worden sind! 
 
Transparenz im Umgang mit öffentlichen Mitteln ist für uns NEOS eine Selbstverständlichkeit, 
das sollte es auch für die Landesregierung sein. Damit Sie als zuständige Landesräte Ihrer 
Veröffentlichungspflicht gegenüber den Bürger:innen nachkommen, stellen wir hiermit gemäß 
§ 54 der Geschäftsordnung des Vorarlberger Landtages folgende 
 

ANFRAGE 
 

1. Ist die oben aufgeführte Liste an Wirtschafts- und Tourismushilfen vollständig? Falls 
nein, bitten wir um genaue Auflistung aller weiteren Förderungen, die im Zuge der 
Corona-Pandemie an die Wirtschaft ausgezahlt worden sind. 

2. Wann traten die jeweiligen Förderrichtlinien in Kraft, wann traten sie außer Kraft? 
Bitte um Übermittlung der Förderrichtlinien im Wortlaut. 

3. Wie lauten die Förderempfänger:innen der oben genannten Förderungen, die 
Förderungen von 10.000 Euro oder mehr pro Jahr seit 2020 bezogen haben? Wir 
bitten um tabellarische Auflistung nach Jahr, Name, Rechtsform, Postleitzahl, 
angewandte Förderrichtlinie, Branche und Höhe des Betrags. 

4. Wie hoch ist das jeweilige ausgezahlte Gesamtvolumen der oben angeführten 
Corona-Wirtschaftshilfen? Wie hoch ist der durchschnittliche Auszahlungsbetrag? 

5. Wie verteilen sich die Unterstützungsfälle nach Fördersumme? Wie viele Betriebe 
erhielten 

a. weniger als 10.000 Euro, 
b. zwischen 10.000 und 20.000 Euro, 
c. zwischen 20.000 und 30.000 Euro, 
d. zwischen 40.000 und 50.000 Euro und 
e. Wie viele Betriebe erhielten die Höchstförderung von 50.000 Euro? 
f. Wie hoch ist Gesamtfördersumme in den oben genannten Kategorien? Wie 

hoch ist die durchschnittliche Fördersumme in den oben genannten 
Kategorien? Wir bitten für alle genannten Förderungsarten eine jeweils 
gesonderte Auswertung. 

6. Warum haben Sie nicht wie die Bundesregierung die Zahlungsströme der Corona-
Förderungen seit 2022 online veröffentlicht? 

 
4 https://transparenzportal.gv.at/tdb/tp/suche?execution=e3s2 

http://transparezportal.gv.at/
https://transparenzportal.gv.at/tdb/tp/suche?execution=e3s2


 

7. Werden Sie die Förderempfänger:innen online und elektronisch auswertbar 
veröffentlichen?  

a. Falls nein, warum nicht? 
8. Warum wurden die Förderrichtlinien der oben genannten Förderungen von der 

Homepage gelöscht? Auf wessen Weisung hin, ist dies geschehen? 
9. Sind im Moment alle geltenden Förderrichtlinien im Wirtschafts- und 

Tourismusbereich online abrufbar?  
a. Falls nein, warum nicht?  
b. Falls nein, welche Richtlinien sind nicht abrufbar? 

 
 

Für die fristgerechte Beantwortung dieser Anfrage bedanken wir uns im Voraus! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
LAbg. KO Johannes Gasser‚ MSc Bakk. BA  
 
 
 
 
 
 
LAbg. Garry Thür‚ lic.oec.HSG  
 
 
 
 
 
 
LAbg. Fabienne Lackner 
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Bregenz, am 30. Jänner 2024 
 
Herrn Klubobmann 
LAbg. Johannes Gasser‚ MSc Bakk. rer.soc.oec. BA, 
Herrn LAbg. Gerfried Thür, lic.oec.HSG 
und Frau LAbg. Fabienne Lackner 
Landtagsklub – NEOS 
Landhaus 
6901 Bregenz 
 
im Wege der Landtagsdirektion 
 
 
 
Betrifft: Wann schafft die Regierung die versprochene Transparenz bei den Corona-

Wirtschaftshilfen? 
Bezug: Ihre Anfrage vom 09.01.2024, Zl. 29.01.490 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Klubobmann LAbg. Gasser, 
sehr geehrter Herr LAbg. Thür, sehr geehrte Frau LAbg. Lackner, 
 
 
zu Ihrer Anfrage gemäß § 54 der Geschäftsordnung des Vorarlberger Landtages nehmen wir wie 
folgt Stellung: 
 
1. Ist die oben aufgeführte Liste an Wirtschafts- und Tourismushilfen vollständig? Falls nein, 

bitten wir um genaue Auflistung aller weiteren Förderungen, die im Zuge der Corona-
Pandemie an die Wirtschaft ausgezahlt worden sind. 
 
Es wurden keine weiteren Wirtschaftsförderungen an die Wirtschaft ausbezahlt. 
 

2. Wann traten die jeweiligen Förderrichtlinien in Kraft, wann traten sie außer Kraft? Bitte um 
Übermittlung der Förderrichtlinien im Wortlaut. 
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Die jeweiligen Förderrichtlinien traten wie folgt in Kraft bzw. außer Kraft (es handelt sich 
nicht bei allen Unterstützungen um Förderungen im herkömmlichen Sinn. Es sind z.B. 
Haftungen, Zuschüsse, Prämien etc. enthalten): 
 

Förderung in Kraft außer Kraft 

Investitionsprämie zum Wiederhochfahren der gewerblichen 
Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe und zur 
Förderung regionaler Wertschöpfungsketten 

01.06.2020 30.09.2020 

Gewährung von Zuschüssen für Unternehmungen im 
Gelegenheitsverkehr mit Autobussen 

01.06.2020 01.07.2020 

Gewährung von Zuschüssen für Reisebüro-Unternehmungen 21.07.2020 31.12.2020 
Gewährung von Haftungen für Mikrokredite 01.04.2020 31.12.2020 
Beratungszuschüsse* 01.07.2020 31.03.2022 
COVID-19 Unterstützungsfonds* 01.04.2020 31.03.2021 

 

* Hierbei handelt es sich um Richtlinien der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Das Land Vorarlberg hat 
zugesagt, die Hälfte der Ausgaben für die jeweiligen Wirtschaftsförderungen zu tragen. 

 
Alle oben angeführten Richtlinien entnehmen Sie bitte dem Anhang 1. 
Um wichtige Projekte zu unterstützen, eine rasche Umsetzung zu gewährleisten und der 
hohen Flexibilität während der Pandemie Rechnung zu tragen, hatte die Landesregierung im 
Vorfeld die Möglichkeit einer COVID-19 Sonderprojektförderung geschaffen. Die COVID-19 
Sonderprojektförderung zur Förderung von innovativen Projekten im Bereich Wirtschaft 
basierte nicht auf einer allgemeinen Richtlinie, sondern die Entscheidung zur Vergabe von 
Fördermitteln oder Haftungen für Projekte erfolgt jeweils durch Beschlussfassung der 
Vorarlberger Landesregierung. 
 

3. Wie lauten die Förderempfänger:innen der oben genannten Förderungen, die Förderungen 
von 10.000 Euro oder mehr pro Jahr seit 2020 bezogen haben? Wir bitten um tabellarische 
Auflistung nach Jahr, Name, Rechtsform, Postleitzahl, angewandte Förderrichtlinie, Branche 
und Höhe des Betrags. 

4. Wie hoch ist das jeweilige ausgezahlte Gesamtvolumen der oben angeführten Corona-
Wirtschaftshilfen? Wie hoch ist der durchschnittliche Auszahlungsbetrag? 

6. Warum haben Sie nicht wie die Bundesregierung die Zahlungsströme der Corona-
Förderungen seit 2022 online veröffentlicht? 

7. Werden Sie die Förderempfänger:innen online und elektronisch auswertbar veröffentlichen? 
a. Falls nein, warum nicht? 
 
Im Dezember 2022 gab die Vorarlberger Landesregierung den Startschuss für die Initiative 
„Vorarlberg transparent“. Seit 1. Juli 2023 ist das dazugehörige Transparenzportal online, 
wird stetig ausgebaut und setzt seither neue Maßstäbe in Sachen Transparenz. 
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Ziel ist es, Auftragsvergaben, Förderungen und Öffentlichkeitsarbeit sowie 
Regierungsbeschlüsse, aber auch Studien, Gutachten und Umfragen offen und 
nachvollziehbar darzustellen, sodass jede Bürgerin und jeder Bürger zu jeder Zeit Einsicht 
nehmen kann, um sich über die Tätigkeit von Landesregierung und Landesverwaltung und 
über die Verwendung der öffentlichen Mittel des Landes Vorarlberg zu informieren. 
Die Veröffentlichungspflicht im Erlass des Landesamtsdirektors über die Veröffentlichung von 
Förderdaten vom 07.09.2023 gilt rückwirkend für Förderungen, die ab dem 01.06.2023 
beantragt wurden bzw. werden. 
Ein wichtiger Punkt ist, dass seither die entsprechenden Datenschutzinformationen zur 
Veröffentlichung von Förderdaten angepasst worden sind. So wurde sichergestellt, dass die 
Förderwerbenden bereits bei Antragstellung davon Kenntnis haben, dass der Empfang einer 
Förderung personenbezogen veröffentlicht wird. Dies war bei den hier angesprochenen 
Förderungen (vor dem 01.06.2023) nicht der Fall. Für Förderungen, die vor der Erstellung von 
„Vorarlberg transparent“ genehmigt und ausbezahlt wurden, konnte dies 
nachvollziehbarerweise nicht erfolgen, weshalb auf diesem Weg die Daten in aggregierter 
Form zur Verfügung gestellt werden. 
 
Die nachstehende Tabelle gibt Auskunft über die ausgezahlten Förderungen gesamt und 
durchschnittlich: 
 
Förderung Gesamt (Euro) Durchschnitt 

(Euro) 

Investitionsprämie zum Wiederhochfahren der 
gewerblichen Beherbergungs- und 
Gastronomiebetriebe und zur Förderung regionaler 
Wertschöpfungsketten 

13.971.159,01 9.818,10 

Gewährung von Zuschüssen für Unternehmungen im 
Gelegenheitsverkehr mit Autobussen 

440.040,40 23.160,02 

Gewährung von Zuschüssen für Reisebüro-
Unternehmungen 

153.633,33 19.204,16 

Beratungszuschüsse* 122.817,94 792,37 
COVID-19 Unterstützungsfonds* 92.825 2.320,63 
COVID-19 Sonderprojektförderung 298.912 22.993,26 

 
* 50 % davon trägt das Land Vorarlberg 

 
Bei der Unterstützungsmaßnahme „Gewährung von Haftungen für Mikrokredite“ handelt es 
sich um keine Direktzahlung an Unternehmen, sondern um Haftungen zu Mikrokrediten bis 
zur Höhe von jeweils maximal 10.000 Euro. 
Die Haftung wurde zu je 40 Prozent vom Land Vorarlberg und der Wirtschaftskammer 
Vorarlberg, die restlichen 20 Prozent von der kreditgewährenden Bank getragen. 
Förderbar waren EPU´s, Kleinstunternehmen bis maximal neun Mitarbeiter:innen, neue 
Selbstständige und freiberuflich Tätige, deren Betriebsstätte sich in Vorarlberg befinden. 
Das gesamte Kreditvolumen von 227 Antragsteller:innen betrug 2.198.000 Euro, demzufolge 
hat das Land Vorarlberg Haftungen von maximal 879.200 Euro übernommen. 



- 4 - 

Die durchschnittliche Haftungshöhe, die vom Land Vorarlberg übernommen wurde, lag damit 
bei 3.873,13 Euro. 
Bisher wurden für das Land Vorarlberg sechs Haftungen im Umfang von 16.061 Euro 
schlagend. 
 

5. Wie verteilen sich die Unterstützungsfälle nach Fördersumme? Wie viele Betriebe erhielten 
a. weniger als 10.000 Euro, 
b. zwischen 10.000 und 20.000 Euro, 
c. zwischen 20.000 und 30.000 Euro, 
d. zwischen 40.000 und 50.000 Euro und 
e. Wie viele Betriebe erhielten die Höchstförderung von 50.000 Euro? 
f. Wie hoch ist Gesamtfördersumme in den oben genannten Kategorien? Wie hoch ist die 

durchschnittliche Fördersumme in den oben genannten Kategorien? Wir bitten für alle 
genannten Förderungsarten eine jeweils gesonderte Auswertung. 

 
Die Auszahlungsbeträge des Beratungszuschusses und des COVID-19-Unterstützungsfonds 
lagen stets unter 10.000 Euro, die Gesamtsumme und die durchschnittliche Auszahlung 
entnehmen Sie bitte der Tabelle in der Antwort zur Frage 4. 
Bei den Mikrokrediten kam es zu keiner Direktzahlung. Die detaillierte Auswertung inkl. 
Durchschnittswerten entnehmen Sie bitte der Antwort zur Frage 4. 
 
„Investitionsprämie zum Wiederhochfahren der gewerblichen Beherbergungs- und 
Gastronomiebetriebe und zur Förderung regionaler Wertschöpfungsketten“ 
 

Förderbetrag (Euro) Anzahl Betriebe Summe (Euro) Durchschnitt (Euro) 

< 10.000 1.007 3.953.428,89 3.925,95 
>= 10.000 < 20.000 211 2.925.285,29 13.864,39 
>= 20.000 < 30.000 90 2.232.358,42 24.803,98 
>= 30.000 < 40.000 49 1.671.993,63 34.122,32 
>= 40.000 < 50.000 17 737.992,78 43.411,34 
= 50.000 49 2.450.000,00 50.000,00 

 
„Gewährung von Zuschüssen für Unternehmungen im Gelegenheitsverkehr mit Autobussen“ 
 
Förderbetrag (Euro) Anzahl Betriebe Summe (Euro) Durchschnitt (Euro) 

< 10.000 6 28.065,44 4.677,57 
>= 10.000 < 20.000 2 29.342,29 14.671,15 
>= 20.000 < 30.000 3 70.525,86 23.508,62 
>= 30.000 < 40.000 2 72.106,81 36.053,41 
>= 40.000 < 50.000 6 240.000,00 40.000,00 
= 50.000 0 0 0 
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„Gewährung von Zuschüssen für Reisebüro-Unternehmungen“ 
 
Förderbetrag (Euro) Anzahl Betriebe Summe (Euro) Durchschnitt (Euro) 

< 10.000 4 20.179,83 5.044,96 
>= 10.000 < 20.000 0 0 0 
>= 20.000 < 30.000 2 47.453,50 23.726,75 
>= 30.000 < 40.000 0 0 0 
>= 40.000 < 50.000 2 80.000,00 40.000,00 
= 50.000 0 0 0 

 
„COVID-19 Sonderprojektförderung“ 
 
Förderbetrag (Euro) Anzahl Betriebe Summe (Euro) Durchschnitt (Euro) 

< 10.000 9 34.359,42 3.817,71 
>= 10.000 < 20.000 2 20.135,00 10.067,50 
>= 20.000 < 30.000 0 0 0 
>= 30.000 < 40.000 0 0 0 
>= 40.000 < 50.000 1 44.418,00 44.418,00 
>= 50.000 1 200.000,00 200.000,00 

 
8. Warum wurden die Förderrichtlinien der oben genannten Förderungen von der Homepage 

gelöscht? Auf wessen Weisung hin, ist dies geschehen? 
9. Sind im Moment alle geltenden Förderrichtlinien im Wirtschafts- und Tourismusbereich 

online abrufbar? 
a. Falls nein, warum nicht? 
b. Falls nein, welche Richtlinien sind nicht abrufbar? 
 
Laut Mitteilung der Abteilung Allgemeine Wirtschaftsangelegenheiten im Amt der 
Vorarlberger Landesregierung sind die jeweils geltenden Förderrichtlinien und 
Antragsformulare im Wirtschafts- und Tourismusbereich online abrufbar. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Landesrat Christian Gantner Landesrat Mag. Marco Tittler 
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Anhang 1 
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